
Gesetzentwurf zur 
Änderung des 
Aufenthaltsgesetzes

Seit dem Kontrollverlust über die deut-
schen Grenzen im September 2015 haben 
bisher mehr als anderthalb Millionen Aus-
länder in Deutschland um Schutz nachge-
sucht.
 
Deutschland ist mit diesem millionenfa-
chen Zuzug überwiegend beruflich nicht 
qualifizierter Menschen aus anderen Kul-
turkreisen in jeder Hinsicht überfordert. 
Dieses Problem potenziert sich durch den 
rechtlichen Anspruch auf den Nachzug 
Familienangehöriger, der eine Einwan-
derung einer nicht genau bezifferbaren 
Zahl – aber auf jeden Fall weit jenseits der 
Millionengrenze – ebenso beruflich nicht 
qualifizierter weiterer Menschen zur Folge 
hat. Sicherheitsbedürfnisse der Nachzie-
henden können schwerlich ins Feld geführt 
werden, da die zumeist männlichen Mig-
ranten während des Krieges vor nunmehr 

rund zwei Jahren ihre Familien im Kriegs-
gebiet zurückgelassen haben, ohne sich 
ernstlich um deren Sicherheit zu sorgen, 
und nunmehr bei allmählich abflauendem 
Krieg und Befriedung weiter Teile Syriens 
schlicht kein Bedarf mehr für Schutzge-
währung im Ausland besteht.

Die Lösung liegt im völligen Wegfall des 
gesetzlichen Nachzugsanspruchs für Fami-
lienangehörige subsidiär Schutzberechtig-
ter. Eine Familieneinheit kann auf Wunsch 
im Herkunftsland oder in einem Drittstaat 
auf Dauer hergestellt werden, dafür ist aber 
nicht Deutschland zuständig. 

Gesetzentwurf zur  
Aufhebung des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes

Die sozialen Netzwerke erlauben im Ver-
gleich zu den traditionellen Medien einen 
freien Meinungsaustausch, ungefiltert und 
ohne Moderation oder gar Zensur. Der 
Gesetzgeber hat versucht, auf diese Ent-

wicklung mit dem Gesetz zur Verbesserung 
der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netz-
werken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – 

NetzDG) zu reagieren.

Das NetzDG stellt einen schwerwiegenden 
Eingriff in das Recht der freien Meinungs-
äußerung dar. Dies gilt vor allem deswe-
gen, weil Prinzipien des Äußerungsrechtes, 
wozu etwa die Berücksichtigung subjek-
tiver Tatbestände bei der Bewertung der 
Zulässigkeit einer Äußerung zählt, durch 
das NetzDG unbeachtet bleiben. Aufgrund 
nicht legaldefinierter Begriffe wie „Hass-
kriminalität“ oder „strafbare Falschnach-
richten“, die aus der öffentlichen Debatte 
bekannten Ausdrücken wie „Hatespeech“ 
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oder „Fake News“ entlehnt wurden, be-
steht eine nicht von der Hand zu weisende 
Gefahr eines über Gebühr ausgedehnten 
Anwendungsbereichs der Strafmaßnah-
men des NetzDG gegen jede abweichende 
Meinung. 

Das Gesetz zur Verbesserung der Rechts-
durchsetzung in sozialen Netzwerken muss 
aufgehoben werden, um einen freien Mei-
nungsaustausch in den sozialen Netzwer-
ken zu gewährleisten und um ein rechts-
staatliches Verfahren bei der Löschung 
rechtswidriger Kommentare sicherzustel-
len. Dafür setze ich mich im Bundestag ein!

Tätigkeit im Arbeitskreis 
und in den Ausschüssen

Nachdem endlich nach etwa 3 Monaten, 
die seit der konstituierenden Sitzung des 
Deutschen Bundestages verstrichen sind, 
die Ausschüsse gebildet wurden, kann 
nun die Parlamentsarbeit richtig begin-
nen. Mittlerweile stehen mir auch die Bü-
ros in Berlin, die ein Abgeordneter erhält 
(drei) zur Verfügung. Wir haben Vieles in 
der Pipeline (z.B. die deutsche Sprache als 
Sprache der Deutschen in das Grundge-
setz, Volksverhetzung auch strafbar, wenn 
Deutsche beleidigt werden usw.).

Die konstituierende Sitzung des Ausschus-
ses für Recht und Verbraucherschutz, 
dem ich angehöre (im Innenausschuss 
bin ich stellvertretendes Mitglied), war 
am 31.1.2018. Diese war sehr spannend, 
weil die AfD vereinbarungsgemäß 3 Aus-
schussvorsitzende stellen darf. Das betriff t 
den Haushaltsausschuss (Boehringer), den 
Ausschuss für Touristik (Münzenmaier) 
und eben meinen Ausschuss für Recht und 

Verbraucherschutz (Brandner). 
Die Ausschussvorsitzenden werden ge-
wöhnlich von den Fraktionen benannt. 
Bei der Eröff nung der konstituierenden 
Sitzung fragt dann der Vizepräsident des 
Deutschen Bundestages, ob gegen die Aus-
wahl des Vorsitzenden seitens der Frakti-
on Widerspruch erhoben wird. Äußert sich 
dazu niemand, wird die Leitung des Aus-
schusses dem dann neu amtierenden Vor-
sitzenden übertragen. Damit ist die Kons-
tituierung abgeschlossen. Die Fraktionen 
benennen im Anschluss ihre Obleute. Diese 
helfen bei der Vorbereitung der Ausschuss-
sitzungen und sind für organisatorische 
Fragen zuständig (z.B. die Sitzordnung).

Wie würde dies nun bei den Ausschüssen 
ablaufen, in denen die AfD den Vorsitz 
hat? Würden die anderen Fraktionen ei-
nen AfD-Vorsitzenden akzeptieren? Wür-
de nach ungefähr 60 Jahren das erste Mal 
wieder ein Widerspruch erhoben werden?

Im Arbeitskreis Recht und in der Fraktion 
waren alle Szenarien durchgespielt wor-
den. Problematisch dabei war, dass die 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-
tages nur dürftig diesen Fall geregelt hat 
(§58 GO-BT).

Dann lief doch alles ganz anders als er-
wartet. Natürlich wurde bei allen drei 
Ausschüssen Widerspruch erhoben. Das 
war nach der medialen Vorbereitung des 
Ganzen auch nicht anders zu erwarten. 
Über alle drei Kandidaten waren  in der 

Mainstreamjournaillie Horrorgeschichten 
verbreitet worden, die hier nicht wieder-
holt werden. Im Ausschuss Recht kam, das 
war klar, der Widerspruch von der Linken. 
Herr Brandner sollte auch noch Rede und 
Antwort zu den in der Presse dargestellten 
Vorwürfen stehen, was aber mehrheitlich 
abgelehnt wurde. Es hat keine Aussprache 
zu seiner Person gegeben.

Ja, und dann folgte wie bei den beiden 
anderen Ausschüssen auch, eine geheime 
Wahl und unser Mann wurde tatsächlich 
gewählt. Wir von der AfD schauten uns 
entgeistert an. Sollte da tatsächlich sowas 
wie Vernunft eingekehrt sein?

Herr Brandner übernahm souverän den 
Ausschussvorsitz. 

Von der AfD wurde ich zum Obmann des 
Ausschusses bestimmt. Im Anschluss an 
die Sitzung trafen sich die Obleute der 
Fraktionen und ich hatte zum ersten Mal 
die Gelegenheit, mit den Obleuten aus den 
anderen Fraktionen zu sprechen. Das Gan-
ze verlief in einer sehr konstruktiven Atmo-
sphäre. Ich war überrascht, wie kollegial 
sich das Klima gestaltet, wenn die Kameras 
nicht dabei sind.

Ich hoff e, dass wir in den Ausschüssen 
ebenfalls zu einer konstruktiven Arbeit an 
der Sache fi nden werden. Ich jedenfalls 
werde mich darum bemühen, denn wir 
brauchen nicht mit Tricks arbeiten. Wir 
haben Argumente!

Neues Bürgerbüro 

Voraussichtlich im März, wird mein neu-
es Bürgerbüro im Stadtteil Laubegast er- 
öff net. Es bietet optimale Möglichkeiten 
der Besprechung, konstruktiver Arbeit und 
auch der Lagerung von Material als zentra-
le Anlaufstelle meines Wahlkampfkreises. 

Ich freue mich, bald schon Gäste begrüßen 
zu können, die HALTUNG ZEIGEN.
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